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Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept 2011 
der Stadt Elmshorn 
 

1. Ziele und Grundlagen 
Das Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept 2011 bildet die Grundlage zum Schutz 
und Stärkung des definierten zentralen Versorgungsbereiches und der Nahversorgungs-
zentren zur Sicherung der flächendeckenden wohnungsnahen Grundversorgungsfunktion 
der Bevölkerung. Es ist als öffentlicher Belang auch von den Nachbargemeinden zu be-
rücksichtigen. Es dient außerdem als unverzichtbare Grundlage für die praktische Umset-
zung in der Bauleitplanung. Nur hieraus lässt sich plausibel und nachvollziehbar ableiten, 
warum und in welchem Ausmaß in bestimmten Bereichen der Einzelhandel zum Schutz 
und /oder zur Förderung und Attraktivitätssteigerung zentraler Versorgungsbereiche 
durch bindende Festsetzungen in Bebauungsplänen gesteuert werden soll. Es bildet auch 
die Grundlage zur Prüfung von Bauanträgen, die sich auf den Einzelhandel beziehen. Auf 
der Grundlage des beschlossenen Konzeptes sind bei entsprechenden Fällen mit schäd-
lichen Auswirkungen auf die Zentralen Versorgungsbereiche Ablehnungen von Bauanträ-
gen gem. § 34 Abs. 3 BauGB (dient dem Schutz zentraler Versorgungsbereiche) möglich.  
 
Die städtebaulichen Zielsetzungen berücksichtigen insbesondere: 

1 Die Belange der Wirtschaft im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der 
Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 Buchstabe b BauGB)  

2 Die Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitslätzen (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 Buch-
stabe c BauGB) 

3 Die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche (§ 1 Abs. 6 
Nr. 4 BauGB) 

 
Die Schaffung langfristiger Planungssicherheit durch entsprechend verbindliche und ein-
deutige Beschlüsse ist eine verlässliche Grundlage für ansässige Unternehmen und po-
tenzielle Investoren.  
 
Bisher erfolgte die Regelung des Einzelhandels auf der Grundlage des sog. Subzentren-
beschlusses. Für die rechtsichere Weichenstellung der Regelung und Steuerung der 
Entwicklung des Einzelhandels ist ein verbindliches weiter qualifiziertes Einzelhandels- 
und Nahversorgungskonzept 2011 unabdingbar. 
 
In der Kollegiumssitzung am 18.01.1996 wurde im Rahmen der Beschlussfassung  über 
die erste Änderung des Bebauungsplans Nr. 146 (Praktiker-Baumarkt) der sog. Subzent-
rumsbeschluss  gefasst. Danach sollen „Einzelhandel und Dienstleistungsangebote“ ih-
ren Standort schwerpunktmäßig in der Innenstadt finden. Der Bildung von Subzentren in 
den Randbereichen sollte mit allen rechtlichen Mitteln gegen gesteuert werden. 
 
Im Jahre 2002 wurde dieser Beschluss noch einmal vom Stadtverordnetenkollegium bes-
tätigt. 
 
In der verbindlichen Bauleitplanung wurde dieser Beschluss nur unter dem Gesichtspunkt 
des Einzelhandels aufbereitet und eine in anderen Städten angewandte Liste mit zentren-
relevanten und nicht zentrenrelevanten Einzelhandelssortimenten für die Aufstellung und 
Änderung der verbindlichen Bauleitplanung übernommen. 
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Im Jahre 2007 ist eine neue aus dem ISEK Teil E entwickelte Liste zur Innenstadt- und 
Nahversorgungsrelevanz als künftige Grundlage für die Einzelhandelssteuerung in der 
Außenstadt durch die verbindliche Bauleitplanung vom Bauausschuss beschlossen wor-
den. 
 
Bereits im Jahre 2006 erstellte die BulwienGesa AG, im Rahmen des ISEK-Prozesses ei-
ne umfassende Analyse des Einzelhandelsmarktes in Elmshorn. Die Ergebnisse der Un-
tersuchung mündeten in ein Leitbild zur Einzelhandelsentwicklung, welches als Konzept 
in das ISEK integriert ist. Dieses Konzept wurde qualitativ und quantitativ durch die seit 
Januar 2011 vorliegende Untersuchung „Einzelhandelskonzept Stadt Elmshorn“ der Bul-
wienGesa AG konkretisiert.  
 
Diese Untersuchung bildet die Basis für das Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept 
2011 der Stadt Elmshorn. 
 

1.1. Bezug zum Einzelhandelskonzept der BulwienGesa  AG  
Die Analysedaten der Kapitel 1 bis 5 der Untersuchung „Einzelhandelskonzept Stadt 
Elmshorn“ der BulwienGesa AG vom Januar 2011 sind wichtige Grundlagen auf denen 
das vorliegende Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept 2011 aufbaut. Es beinhaltet 
u.a. eine Einzelhandelsbestandsaufnahme, eine Kundenbefragung und Auswertungen, 
Kaufkraftuntersuchungen und Einschätzungen zur Entwicklung zusätzlicher Verkaufsflä-
chen.  
Aus dem Kapitel 6 wurden die Vorschläge zur Festlegung der innenstadtrelevanten, nah-
versorgungsrelevanten und nicht zentrenrelevanten Sortimente übernommen. Dabei wur-
de die die Definition der Innenstadtrelevanz von Unterhaltungselektronik, Foto/Video und 
Haushaltselektronik-Kleingeräte geändert (Begründung siehe unter 2. Sortimente). Die 
Vorschläge zur Festlegung des zentralen Versorgungsbereichs „Innenstadt“ sowie zur 
Festlegung von drei Nahversorgungszentren „Hainholzer Markt“, „Koppeldamm“ und „Me-
teorstraße/ Ollnsstraße/ Eichstraße“ sind übernommen worden. Für die drei Nahversor-
gungszentren sind die Abgrenzungen in Zeichnungen zusätzlich exakt definiert worden 
(siehe 6.3). Die Darstellung des Nahversorgungsnetzes ist ebenfalls ergänzt worden (sie-
he 6.4). 
Die konzeptionellen Empfehlungen aus dem Kapitel „6.3 Innenstadt und Flächenkonzept“ 
sowie „6.6 Entwicklung in Gewerbegebiets- und Streulagen“ des Einzelhandelskonzept 
der BulwienGesa AG wurden nicht in das Konzept übernommen, da ein Beschluss dieser 
Überlegungen keine Verbindlichkeit entfaltet. Bei Planungen für diese Standorte (u.a. 
Rahmenpläne und Bebauungspläne) wurden beziehungsweise werden diese Empfehlun-
gen einfließen. Mit der Anlage 6 ein rechtlicher Exkurs eingefügt, der die rechtlichen 
Auswirkungen des Beschlusses klarstellt. 
 

1.2. Bezug zum ISEK/SUK 
Am 12.07.2007 hat das Stadtverordnetenkollegium als ein Leitziel der Stadtentwicklung 
die Sicherung und Stärkung der Funktion als Einzelhandelsstandort mit differenziertem 
Angebot beschlossen:  
„Der Einzelhandel ist für Elmshorn als Mittelzentrum und für die Vitalität der Innenstadt 
von zentraler Bedeutung. Die Situation gerade in der Innenstadt ist aber im Hinblick auf 
die aktuell geringe Erlebnisqualität, die starke Konkurrenz im Gewerbegebiet Grauer Esel 
sowie die fehlende Inwertsetzung der Funktion als Verkehrsknotenpunkt (Bahnhof) sehr 
sensibel. Deshalb müssen alle weiteren Ansiedlungen im Rahmen eines abgestimmten 
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Gesamtkonzeptes getroffen werden und in der Innenstadt durch eine Verbesserung der 
Erlebnisqualität und der Verkehrssituation flankiert werden.“ 
Im Konzeptteil des ISEK Teil E zur Untersuchung des Einzelhandels wird zur Steuerung 
von Neuansiedlungen bereits eine dreigeteilte Sortimenten- und Brancheneinteilung vor-
geschlagen, die speziell auf den Standort Elmshorn abgestellt ist und damit in dieser Hin-
sicht den Anforderungen der Rechtsprechung genügen sollte. 
Neuansiedlungen von Lebensmittel- und Drogeriemärkten (nahversorgungsrelevante Sor-
timente) sollen dem Wohnen zugeordnet siedlungsstrukturell integrierten Stadtteillagen 
und der Innenstadt vorbehalten bleiben. Kauf- und Warenhäuser sind nur in der Innen-
stadt anzusiedeln. 
Eine stärkere Konzentration auf die Entwicklung der Innenstadt wird daher empfohlen. 
Dabei werden Potenziale im Bereich Buttermarkt und Vormstegen gesehen.  
Das Einzelhandelskonzept stellt eine Konkretisierung der Ziele des ISEK auf der Grund-
lage weiterer Untersuchungen dar. 
 

2. Sortimente 
 
Zur räumlichen Steuerung des Einzelhandels wurde eine ortstypische Liste der zentren-, 
nahversorgungs- und nicht zentrenrelevanten Sortimente erarbeitet. Diese ergeben sich 
aus dem Bestand und der Aufnahme weiterer Sortimente, die zur Steigerung und Erhal-
tung der Attraktivität der zentralen Versorgungsbereiche angeboten werden sollen. Be-
züglich der durch die BulwienGesa AG vorgeschlagenen Sortimente ist jedoch eine Ab-
weichung bei den Sortimenten Unterhaltungselektronik, Foto/Video und Haushaltselekt-
ronik-Kleingeräte eingearbeitet worden. 
 
Bezüglich der im Jahre 2007 aus dem ISEK Teil E entwickelte Liste zur Innenstadt- und 
Nahversorgungsrelevanz unterschiedet sich die neu entwickelte Liste dadurch, dass Le-
bensmittel und Drogeriemärkte nicht mehr als innenstadtrelevant sondern nur als nahver-
sorgungsrelevant eingestuft werden.  
 
Zwischenzeitlich wurde ein Antrag auf Errichtung eines großflächigen Elektronikfachmark-
tes außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches gestellt und nach einer umfangrei-
chen Abwägung aller Belange genehmigt. 
Elmshorn hat sich damit entschieden, eine kurzfristige Lösung zur Bindung der Kaufkraft 
dieser Sparte an die Stadt zu realisieren und Mitnahmeeffekte für anliegende Geschäfte 
zu erzeugen.  
Da im Bereich des zentralen Versorgungsbereiches kurzfristig keine geeigneten 
Grundstücke zur Verfügung standen und stehen und wesentliche Auswirkungen auf den 
zentralen Versorgungsstandort der Stadt Elmshorn nicht zu erwarten waren, wurde an-
stelle des bisher zulässigen großflächigen Sportfachmarktes am Außenstandort der bean-
tragte großflächige Elektronikfachmarkt genehmigt. 
 
Der Rahmenplan Krückau-Vormstegen, in dem Entwicklungsflächen für großflächigen 
Einzelhandel geplant sind, wurde am 23.06.2011 beschlossen. Die hier vorgesehen Flä-
chen stehen damit aber noch nicht zur Verfügung, da das Baurecht hier planungsrechtlich 
erst geschaffen werden muss. Eine wichtige Grundvoraussetzung dafür ist die geplante 
Neuordnung des Verkehrs, die erst nach Fertigstellung der Hafenspange im Sommer 
2013 schrittweise umgesetzt werden kann. Der Ausbau der Kreuzung Berliner Straße-
Reichenstraße ist für den Frequenzbringer im Einzelhandel zusätzlich erwarteten Verkehr 
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unumgänglich. Im Zeitplan der Maßnahmen zum Rahmenplan kann auch dies erst nach 
Fertigstellung der Hafenspange umgesetzt werden.  
Die Umnutzung der Hertie-Immobilie für die Ansiedlung eines Elektronikfachmarktes wur-
de vom Gutachter nicht empfohlen und stand u.a. auch aufgrund der verkehrlichen und 
privatwirtschaftlichen Situation kurzfristig nicht zur Verfügung. 
 
Die planungsrechtliche Absicherung des großflächigen Elektronikfachmarktes erfolgt mit 
der Änderung des Bebauungsplans, in der die Zulässigkeit der großflächigen Einzelhan-
delsnutzung Sportfachmarkt durch die großflächige Einzelhandelsnutzung Elektronik-
fachmarkt ersetzt wird. 
Die zentralörtliche Bedeutung wird gestärkt, da kein Sportfachmarkt mehr errichtet wird. 
Ein Sportfachmarkt in der Außenstadt wäre eine Konkurrenz für mehrere in der Innen-
stadt vorhandene Sportfachmärkte und hätte aller Wahrscheinlichkeit nach Kaufkraft aus 
der Elmshorner Innenstadt abgezogen. Da kein Elektronikfachmarkt in der Innenstadt 
vorhanden ist, wird die Ansiedlung in der Außenstadt keine Kaufkraft aus der Innenstadt 
abziehen. 
Es ist geplant, mit der Umsetzung des Rahmenplans Krückau/Vormstegen attraktive Fre-
quenzbringer auch anderer Sparten anstelle des ursprünglich anvisierten Elektronikfach-
marktes zu etablieren. Damit wird die Zielstellung für die Entwicklung des zentralen Ver-
sorgungsbereiches weniger stark auf den Magneten „Elektronikfachmarkt“ fokussiert und 
eröffnet weitere Möglichkeiten.  
 
An den Außenstandorten am Ramskamp und an der Kurt-Wagener-Straße sind bereits 
seit geraumer Zeit zwei Elektronikfachmärkte vorhanden. Insoweit führt die Ansiedlung in 
der sortimentbezogenen Betrachtung zu keiner Verschlechterung der gewachsenen 
Funktion des zentralörtlichen Versorgungsstandortes. 
 
Die Sortimentsliste, die im „Einzelhandelskonzept Stadt Elmshorn“ der BulwienGesa AG 
vorgeschlagen wurde, wird daher bezüglich dieser Sortimente modifiziert. Die Sortimente 
Unterhaltungselektronik; Foto/Video und Haushaltselektro-Kleingeräte werden zu den 
nicht zentrenrelevanten Sortimenten umsortiert. Diesbezüglich unterscheidet sich die in 
diesem Konzept vorgelegte Liste auch von der seit 2007 gültigen Sortimentsliste.  
 
Regelung von Randsortimenten und Ausnahmen für zentrenrelevante Sortimente 
 
Während von nicht zentrenrelevanten Sortimenten keine Gefährdung für die Versor-
gungszentren ausgeht, sind bei zentrenrelevanten Randsortimenten Auswirkungen auf 
die zentralen Versorgungsbereiche möglich. Diese Randsortimente werden üblicherweise 
in Einzelhandelsbetrieben mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten mit angeboten. 
Ein vollständiger Ausschluss ist daher unrealistisch, da sich diese Angebotsform bereits 
in vielen Branchen etabliert hat und bei einer entsprechenden Beschränkung Auswirkun-
gen auf die Zentren- und Versorgungsstrukturen nicht zu erwarten sind.  
 
Die Einschränkung der Sortimente gilt somit nicht für sogenannte Tankstellenshops, die 
bis zu einer Verkaufsfläche von maximal 200 m2 zulässig sind. Sie gilt ebenfalls nicht für 
untergeordnete Verkaufsstellen von Handwerks- und produzierenden Gewerbebetrieben 
und Nebensortimente von Nahversorgern bis maximal 10 % der Verkaufsfläche und bis 
zu einer absoluten maximalen Verkaufsflächengröße von 200 m2. Die Relevanzgröße von 
200 m2 bzw. 10 % in Anlehnung an den Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 
2010 sichert eine Unterordnung zu Fachgeschäften in den zentralen Versorgungsberei-
chen und gewährleistet, dass keine städtebaulich relevante Größenordnung erreicht wird. 



Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept 2011 der Stadt Elmshorn         Amt für Stadtentwicklung 

Stand Oktober 2011  Seite 7 

 
Die planungsrechtliche Zulässigkeit der Einzelhandelssortimente erfordert eine stadtspe-
zifische Bestimmung der zentrenrelevanten und nicht zentrenrelevanten Sortimente. Die-
se ist in der Anlage 1 dargestellt. 
 

3. Definition „Zentrale Versorgungsbereiche“ 

3.1. Definition  
Der Begriff „zentrale Versorgungsbereiche“ (ZVB) ist ein Terminus aus dem BauGB und 
insbesondere durch die Rechtsprechung näher erläutert. Unter zentrale Versorgungsbe-
reiche (Zentren) sind räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde zu verstehen, de-
nen aufgrund von Einzelhandelsnutzungen, häufig ergänzt durch Dienstleistungen, gast-
ronomische Angebote und soziale Einrichtungen, eine wichtige Versorgungsfunktion zu-
kommt. Mit der BauGB-Novelle 2007 wurde die „Erhaltung und die Entwicklung zentraler 
Versorgungsbereiche“ ergänzend in den Planungsgrundsatz § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB auf-
genommen. Damit sollen der Schutz der Zentren, die Innenentwicklung und die Urbanität 
der Städte gestärkt sowie eine wohnortnahe Versorgung gesichert werden, die u.a. we-
gen der geringen Mobilität älterer Menschen und angesichts der demografischen Entwick-
lung eines besonderen Schutzes bedarf. Damit unterstützt diese Novellierung die Bauleit-
planung der Gemeinden bei der Einzelhandelssteuerung. Die konkrete Bestimmung und 
räumliche Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche in der Stadt Elmshorn ist Voraus-
setzung, um dieses Instrumentarium nutzen zu können. Bei den zentralen Versorgungs-
bereichen handelt es sich um städtebaulich integrierte Lagen.1 
 
Entsprechend dem im Landesentwicklungsprogramm festgelegten "Beeinträchtigungs-
verbot" ist bei der Ansiedlung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen die wesentliche 
Beeinträchtigung bestehender oder geplanter Versorgungszentren, insbesondere an in-
tegrierten Versorgungsstandorten, innerhalb der Standortgemeinde zu vermeiden. Hier-
aus resultiert, dass Einzelhandelsvorhaben außerhalb des ZVB mit zu erwartenden po-
tenziellen negativen Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich/ respektive de-
finierte Nahversorgungszentren hinsichtlich ihrer Verträglichkeit zu prüfen sind. Sollte die 
Verträglichkeit nicht gewährleistet sein, ist das Vorhaben nicht genehmigungsfähig bzw. 
muss in Dimensionierung und oder Sortimentsumfang soweit angepasst werden, dass ei-
ne Verträglichkeit hergestellt werden kann.  
Neben dem Hauptgeschäftszentrum als zentralem Versorgungsbereich der Innenstadt 
definiert das Einzelhandelskonzept weitere zentrale Versorgungsbereiche zur Sicherung 
der Nahversorgung, die Nahversorgungszentren (NVZ).  
Auf Grund der möglichen Querbezüge in den Hauptgeschäftsbereich Königstraße und der 
Zielsetzung, das Gebiet als Ergänzungsbereich der Fußgängerzone Königstraße zu ent-
wickeln, sollte in den ZVB auch der Bereich südlich der Krückau einschließlich des But-
termarktes eingeschlossen werden, welcher im Rahmenplan als Teilbereich 1 dargestellt 
ist (vgl. Anlage 2). 
 

3.2. Rechtliche Bedeutung 
Die grundstückgenaue Abgrenzung und die Unterscheidung zwischen dem Bestand und 
den Entwicklungsflächen hat dabei eine wichtige rechtliche Bedeutung. Die Festlegung 
hat eine unmittelbare eigentumsgestaltende Wirkung, da außerhalb des zentralen Ver-
sorgungsbereiches bestimmte Vorhaben nicht mehr zulässig sind. Zur Stärkung und zum 
                                            
1 Quelle: U. Kuschnerus, Der standortgerechte Einzelhandel, Bonn 2007 
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Schutz der bestehenden Bereiche reicht diese Feststellung des tatsächlichen Bestandes 
im Gesamtkonzept aus. Die Entwicklungsflächen sind jedoch noch durch die Bauleitpla-
nung zu entwickeln und entsprechend planungsrechtlich zu sichern. Auch dies ist im 
Rahmen des Gesamtkonzeptes notwendig und kann nicht losgelöst im Einzelfall ent-
schieden werden. Nicht zuletzt dient das Konzept auch den Unternehmern als verlässli-
che Grundlage für ihre Investitionen. 2 
Auf der Grundlage des beschlossenen Konzeptes sind bei entsprechenden Fällen mit 
schädlichen Auswirkungen auf die Zentralen Versorgungsbereiche Ablehnungen von 
Bauanträgen gem. § 34 Abs. 3 BauGB zum Schutz der bestehenden zentralen Versor-
gungsbereiche bereits möglich.  
  
Zur räumlichen Steuerung des Einzelhandels mit dem Ziel der Stärkung der Zentren und 
Sicherung einer wohnortnahen Grundversorgung ist die Festlegung der zentralen Versor-
gungsbereiche hinsichtlich ihrer konkreten Lage und räumlichen Ausdehnung sowie hin-
sichtlich ihrer Versorgungsfunktion notwendig. 
 

4. Funktionen 

4.1. Zentraler Versorgungsbereich „Innenstadt“ (Bestand und Entwicklungsflä-
chen)  

Der zentrale Versorgungsbereich „Innenstadt und Teile des Sanierungsgebietes Krückau-
Vormstegen“ dient mit dem im innerstädtischen Hauptgeschäftsbereich angesiedeltem 
Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten der gesamtstädtischen und stadtüber-
greifenden Versorgung. Ziel ist es, die innerstädtischen Funktionen zu sichern und zu 
stärken und die Innenstadt als attraktiven und wichtigsten Einzelhandelsstandort inner-
halb Elmshorns zu positionieren (Anlage 2). 
Der Bestand und die Entwicklungsflächen sind im Plan gekennzeichnet. 

4.2. Ergänzungsbereiche 
Die Ergänzungsbereiche zum zentralen Versorgungsbereich „Innenstadt“ dienen als funk-
tionale Ergänzungsbereiche für zentralörtliche Nutzungen mit nachrangiger Bedeutung. 
Zu berücksichtigen ist, dass die Entwicklung der Ergänzungsbereiche mit großflächigen 
bzw. zentrenrelevanten Verkaufsflächen sich nicht wesentlich störend auf den Bestand 
und die Entwicklungen im Kernbereich der Elmshorner Innenstadt auswirken.  
Größere Betriebseinheiten sollten im Zuge stadtentwicklungspolitischer Entscheidungen 
nur dann ermöglicht werden, wenn nach eingehender Prüfung ein geeigneter Standort im 
Kernbereich nicht zur Verfügung steht und das Vorhaben eine sinnvolle Ergänzung des 
innerstädtischen Einzelhandelangebotes in der Elmshorner Innenstadt darstellt. Dies gilt 
insbesondere für den optionalen Ergänzungsbereich OE, der nachrangig zu entwickeln 
ist.  

4.2.1 Ergänzungsbereich A – Mühlenstraße (Bestand) 
Es handelt sich dabei um den westlichen Abschnitt der Mühlenstraße von der Bahntrasse 
bis zur Einmündung Lindenstraße/Julius-Leber-Straße. 
Der Bereich ist primär durch eine Mischnutzung von Gastronomiebetrieben, Dienstleis-
tungsangeboten und Facheinzelhandel (u. a. ein Herrenausstatter) gekennzeichnet. Die 
Mühlenstraße wird durch die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Bahntrasse von der In-
nenstadt separiert, ist jedoch über eine Fußgängerunterführung unmittelbar an die Kö-
nigsstraße und damit den Haupteinkaufsbereich angebunden. 
                                            
2 Quelle: U. Kuschnerus, Der standortgerechte Einzelhandel, Bonn 2007 
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Der Standortbereich verfügt - insbesondere durch die hohe Dichte an Gastronomiebetrie-
ben - über eine Ergänzungsfunktion zum zentralen Versorgungsbereich und sollte dem-
entsprechend gesichert werden. 

4.2.2 Ergänzungsbereich B – Wedenkamp (Bestand) 
Es  handelt sich dabei um den Versorgungsschwerpunkt im Bereich Deichstra-
ße/Wedenkamp südlich der Gerberstraße, welcher die großflächigen Anbieter Edeka 
Hayunga, Aldi und Dänisches Bettenlager umfasst.  
Da der Zentrale Versorgungsbereich, abgesehen von Sky, welcher im Randbereich liegt, 
über keinen Vollsortimenter verfügt, bildet der Standortbereich eine wichtige Ergänzung 
zum innerstädtischen Angebot. Zudem wird hier von vielen Innenstadtkunden geparkt, da 
das Parken für Kunden auf dem großen Kundenparkplatz kostenfrei ist. Darüber hinaus 
sichert der Standort die Nahversorgung für die nördlich und westlich liegenden Wohnge-
biete. 
Wie die Kundenbefragung unterstreicht, verfügt der Standortbereich Hayunga somit über 
ein hohes Kopplungspotenzial mit dem Hauptgeschäftsbereich. Aufgrund seiner bedeu-
tenden "Einspeisungsfunktion" für die Innenstadt sollte der Standortbereich vor potenziel-
len Verdrängungswirkungen geschützt und gestärkt werden.  
Zur weiteren Stärkung und engeren Verknüpfung mit der Innenstadt wird empfohlen, die 
Achse Alter Markt - Marktstraße - Sandberg - Wedenkamp als wichtige fußläufige Verbin-
dung zu optimieren. 

4.2.3 Ergänzungsbereich C - Krückau/Vormstegen (Entwicklungsfläche) 
Der dritte Ergänzungsbereich ist eine Entwicklungsfläche und liegt im Planungsgebiet des 
Rahmenplanes Krückau/Vormstegen. Das Areal westlich Berliner Straße, südlich des 
Buttermarktes und östlich einer neu geplanten Erschließungsstraße sollte als Sonderge-
biet für großflächigen Einzelhandel ausgewiesen werden, für den im ZVB aufgrund der 
Größenordnung keine Realisierungsmöglichkeiten bestehen. An diesem Standort sollten 
zur Stärkung der Kopplungsbeziehungen zwischen dem Entwicklungsgebiet Vormstegen 
und dem gewachsenen Hauptgeschäftsbereich ausstrahlungsstarke Magnetbetriebe, die 
eine gute Verkehrsanbindung und Parkplatzkapazitäten erfordern, angesiedelt werden. 
Der sich westlich anschließende Block bis Vormstegen wird als optionaler Ergänzungsbe-
reich (in der Karte als OE gekennzeichnet) definiert, um bei der Umsetzung der Rahmen-
planung Krückau-Vormstegen, optional weitere Flächenspielräume für großflächige Be-
triebe vorzuhalten, falls das Grundstücksareal im Ergänzungsbereich in einer Dimensio-
nierung hierzu nicht ausreichen sollte. 
Für den gesamten Ergänzungsbereich gilt, dass der südliche Blockrand aufgrund seiner 
Lagequalität sowie dem städtebaulich gewünschten  Erscheinungsbild  bevorzugt  für  
Wohnnutzungen vorgesehen ist. Die genaue Festsetzung der Nutzungsarten und Flä-
chenobergrenzen innerhalb der einzelnen Blöcke wird im Rahmen des späteren Bauleit-
planverfahrens getroffen. 

4.3. Zentrale Versorgungsbereiche für die Nahversor gung 
Die zentralen Versorgungsbereiche für die Nahversorgung in städtebaulich integrierten 
Lagen übernehmen die wichtige Funktion der wohnortnahen Grundversorgung mit den 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten. Das flächendeckende Nahversorgungsnetz leis-
tet mit einem Einzugsbereich von jeweils 700 m einen erheblichen Beitrag zur Wohn- und 
Lebensqualität und gewinnt vor dem Hintergrund des anstehenden demografischen 
Wandels, der durch kleinere Haushalte sowie einen steigenden Anteil älterer und weniger 
mobiler Menschen geprägt sein wird, zusätzlich an Gewicht. Es dient einer wohnortnahen 
Versorgung in integrierten Stadtlagen im Bereich des periodischen Bedarfs und der Le-
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bensmittelversorgung und fördert das Leitbild der Stadt der kurzen Wege und die Identifi-
kation der Bewohner mit ihrem Stadtteil. (Anlage 4) 
 
Daher werden in Ergänzung zum Zentralen Versorgungsbereich der Elmshorner Innen-
stadt drei weitere zentrale Versorgungsbereiche als Nahversorgungszentren (NVZ) zur 
Abdeckung der wohnortnahen Versorgung im Stadtgebiet definiert (Anlage 3). 
 

4.3.1 Standortbereich Hainholzer Markt (Bestand) 
Das Nahversorgungszentrum am Hainholzer Markt besteht aus den drei Magnetbetrieben 
Edeka, Aldi und Rossmann sowie weiteren ergänzenden Handels- und Dienstleistungs-
betrieben. Der Standort sichert die Nahversorgung für die Wohngebiete östlich der Bahn-
trasse, westlich Adenauerdamm/Langelohe und ist verkehrlich gut eingebunden. Das 
Nahversorgungszentrum ist unter den drei wohnortnahen Versorgungsbereichen am bes-
ten aufgestellt, jedoch auch am ehesten durch potenzielle Wettbewerbsplanungen an der 
Hauptverkehrsachse Hamburger Straße und dem Gewerbegebiet Grauer Esel gefährdet.  

4.3.2 Standortbereich Koppeldamm (Bestand) 
Die Grundversorgung für das Wohngebiet östlich der Bahnlinie, nördlich Kaltenweide, 
westlich  Wittenberger Straße wird durch Edeka Neukauf Hayunga am Koppeldamm ge-
sichert. Der Markt liegt inmitten des Wohngebietes und wird durch eine Apotheke, eine 
Sparkasse, einen Imbiss und eine Volksbank arrondiert. Im unmittelbaren Umfeld liegen 
eine Schule, ein Kindergarten sowie Sporteinrichtungen. Der Standortbereich übernimmt 
eine wichtige Versorgungsfunktion und sollte in seiner Leistungsfähigkeit durch zukünftige 
Planungen nicht beeinträchtigt werden. 
 

4.3.3 Standortbereich Meteorstraße/Ollnsstraße/Eichstraße (Bestand) 
Der Standortbereich an der Meteorstraße stellt unter den drei Nahversorgungszentren 
den introvertiertesten und schwächsten dar. Der Besatz E-aktiv-markt Jensen, Bäckerei, 
Fleischerei, Apotheke, Blumengeschäft, Friseur, Elektriker, Nähstube und Imbiss er-
streckt sich über drei Straßen. Da das direkte Umfeld von Geschosswohnungsbau ge-
prägt ist, verfügt der Standort über ein hohes Einwohneraufkommen im Nahbereich, so 
dass die Nachfragebasis gegeben ist. Der ZVB Meteorstraße wurde gerade erst ausge-
baut und sollte auch zukünftig evtl. auch durch weitere Ansiedlungen innerhalb des ZVB 
gestärkt werden. Neuansiedlungen von Lebensmittelmärkten an der B 431, am Heidmüh-
lenweg oder der Achse Ansgarstraße/Hebbelstraße sollten ausgeschlossen werden, um 
das bestehende Nahversorgungszentrum nicht zu gefährden. 
 
Die Zielsetzung/Leitsätze zur Sicherstellung der wohnortnahen Grundversorgung im 
Stadtgebiet sind in Anlage 5 definiert. 
 
 

5. Umsetzung und Ausblick 
 
Die im Einzelhandelskonzept formulierten Ziele sind bei jeder Planung als Maßstab für 
die weitere Entwicklung des Einzelhandels anzulegen.  
 
Neben der notwendigen Änderung von Bebauungsplänen sind auch gefährdete Flächen 
im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB zu überprüfen. Für die entsprechenden 
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Standorte ist das Planungsrecht mit Blick auf die Aussagen zur Zulässigkeit von Einzel-
handel mit zentrenrelevanten Sortimenten bei Erfordernis anzupassen. 
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6. Anlagen 

6.1. Anlage 1: 
Festlegung der innenstadtrelevanten, nahversorgungs relevanten und nicht zentrenrelevante Sortimente 

 

Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente in Elmshorn (Elmshorner Liste) 

"Zentrenrelevante" Sortimente  "Nahversorgungsrelev ante" Sortimente "Nicht zentrenrelevante" Sortiment e 

Typsicher Standort: 
Innenstadt/Stadtzentrum 
 

Typischer Standort: 
Siedlungsintegrierte Lagen  
Nahversorgungszentren 
Innenstadt/Stadtzentrum 

Typischer Standort: 
Verkehrsorientierte Streulagen 
Gewerbegebietslagen 

Modischer Bedarf (Bekleidung Schuhe 
Bücher 
Spielwaren 
Schreibwaren/Bürobedarf 
Uhren/Schmuck 
Haushaltswaren, Glas/Porzellan/Keramik 
Geschenkartikel 
Sportartikel 
Heimtextilien 
Fahrräder und Zubehör 
Optik/Hörgeräteakustik/Sanitätsbedarf 
Kunstgegenstände 
 

Lebensmittel 
Drogeriewaren 
Getränke1 
Tabakwaren 
Zeitungen/Zeitschriften 
Blumen, Floristik 
 

Haushalts-Elektrogroßgeräte, Haustechnik 
Haushaltselektro-Kleingeräte 
Bau- und Heimwerkerbedarf 
Freilandpflanzen und Gartenbedarf 
Zoobedarf 
Möbel inkl. Küchen- und Gartenmöbel 
Leuchten 
Bad- und Sanitärbedarf 
Teppiche, Bodenbeläge, Fliesen 
Kfz-Teile und Zubehör 
Campingartikel, Caravan- und Bootszube-
hör 
Unterhaltungselektronik, Foto/Video 
 

1   als Vertriebsform Getränkemarkt aufgrund der Pkw-Orientierung auch in verkehrsorientierter/Gewerbegebietslage 
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6.2. Anlage 2:  
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6.3. Anlage 3: Festlegung von drei Nahversorgungsze ntren (NVZ) „Hainholzer 
Markt“, „Koppeldamm“ und „Meteorstraße “  

6.3.1 Nahversorgungszentrum (NVZ) „Hainholzer Markt“ 
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6.3.2 Nahversorgungszentrum (NVZ) „Koppeldamm“ 
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6.3.3 Nahversorgungszentrum (NVZ) „Meteorstraße/Ollnsstraße/Eichstraße“ 
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6.4. Anlage 4 Nahversorgungsnetz 
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6.5. Anlage 5: Zielsetzungen/Leitsätze 
 

1. Stärkung der Elmshorner Innenstadt als attraktiv es Hauptgeschäftszentrum 
und wichtigsten Einzelhandelsstandort mit Versorgun gsfunktion für die Ge-
samtstadt und ihren mittelzentralen Einzugsbereich 

 
Der im innerstädtischen Hauptgeschäftsbereich angesiedelte Einzelhandel mit zentrenre-
levanten Sortimenten dient der gesamtstädtischen und stadtübergreifenden Versorgung. 
Ziel ist es, die innerstädtischen Funktionen zu sichern und zu stärken und die Innenstadt 
als attraktiven und wichtigsten Einzelhandelsstandort innerhalb  Elmshorns zu positionie-
ren.  
 
Folgende Maßnahmen sollen diese Zielsetzung sichern: 
·  Entwicklung des ZVB genießt oberste Priorität, d. h. alle weiteren Standorte und Zie-

le sind hierarchisch untergeordnet 
 
·  Ansiedlung von großflächigen Anbietern mit zentrenrelevanten Kernsortimenten zu-

künftig ausschließlich innerhalb des Zentralen Versorgungsbereiches und dessen 
Ergänzungsbereichen; Ausschluss von Ansiedlungen an nicht integrierten Standor-
ten 

 
·  Stärkung der Königstraße als A-Lage der Stadt: 

– Belegung von Leerständen 
– Aufwertung überkommener Objekte 
– Weitere Stärkung des Segmentes Modischer Bedarf 
– Ausbau des Angebotes im Bereich Persönlicher Bedarf/Hartwaren (z. B. 

Haushaltswaren, Geschenkartikel, Bücher und Sportartikel) 
– Wiederansiedlung von Betrieben aus dem Bereich Heimtextilien 

 
·  Sicherung des Alten Marktes als wichtiges innerstädtisches Scharnier und A-Lage 

– Reaktivierung der Einzelhandelsflächen im leerstehenden Hertie-Haus be-
vorzugt durch Ansiedlung attraktiver Ankermieter aus dem modischen Be-
darf 

– Städtebauliche Aufwertung 
– Refurbishment (qualitätsgesicherte Überholung und Instandsetzung, Sanie-

rung) des CCE 
 

·  Innenstadterweiterung im Entwicklungsgebiet Krückau-Vormstegen:  
– Entwicklung eines multifunktional gestalteten innerstädtischen, lebendigen 

Quartieres mit hohem Anteil an Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleis-
tungen 

– Bestmögliche Verknüpfung des Bereiches durch Konzentration des Einzel-
handels auf den nördlichen Abschnitt des Entwicklungsgebietes sowie 

– Sicherung des vorhandenen Verbrauchermarktes 
– Ansiedlung eines großen Fachmarktes als attraktiven Frequenzbringer (kei-

ne Discounter) 
– Schaffung von Aufenthaltsqualität, Erlebbarmachung der Krückau (Zugang 

zum Wasser, Erholungsflächen, Möglichkeiten zum Ausruhen und Verwei-
len) 
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– Sicherung der Anfahrbarkeit des Quartieres für Kundenverkehre aus allen 
Richtungen, Durchgängigkeit des Wedenkamps für Parksuchverkehr sichern 

– Schaffung von ausreichenden, objektbezogenen Kundenparkplätzen im 
neuen Quartier 

– Entwicklung der Ergänzungsbereiche mit großflächigen bzw. zentrenrele-
vanten Verkaufsflächen sich nicht wesentlich störend auf den Bestand und 
die Entwicklungen im Kernbereich der Elmshorner Innenstadt auswirken 

– Größere Betriebseinheiten sollten im Zuge stadtentwicklungspolitischer Ent-
scheidungen nur dann ermöglicht werden, wenn nach eingehender Prüfung 
ein geeigneter Standort im Kernbereich nicht zur Verfügung steht und das 
Vorhaben eine sinnvolle Ergänzung des innerstädtischen Einzelhandelan-
gebotes in der Elmshorner Innenstadt darstellt. Dies gilt insbesondere für 
den optionalen Ergänzungsbereich OE, der nachrangig zu entwickeln ist.  

 
·  Verkehrliche Steuerung: 

– Entlastung der Innenstadt von Durchgangsverkehren 
– transparente Verkehrsführung 
– Verbesserung der Situation für Radfahrer und Fußgänger 
– Schaffung von ausreichenden Kundenparkplätzen im Innenstadtbereich 

 
·  Städtebauliche Maßnahmen im Bereich Alter Markt und Marktstraße zur Optimierung 

von Erscheinungsbild und Aufenthaltsqualität 
 
·  Sicherung des Standortes E Center/Aldi vor Verdrängung, Ausbau der fußläufigen 

Wegeverbindung zum Hauptgeschäftsbereich 
 
·  Verbesserung des Bahnhofsumfeldes (Rahmenplan zum Sanierungsgebiet) 
 

2. Sicherstellung der wohnortnahen Grundversorgung im Stadtgebiet  
 
Empfehlungen zur Zielereichung der Nahversorgung: 
·  Ein flächendeckendes Nahversorgungsnetz leistet einen erheblichen Beitrag zur 

Wohn- und Lebensqualität und gewinnt vor dem Hintergrund des anstehenden de-
mografischen Wandels, der durch kleinere Haushalte sowie einen steigenden Anteil 
älterer und weniger mobiler Menschen geprägt sein wird, zusätzlich an Gewicht.  

 
·  Diese Vertriebstypen sollen daher innerstädtischen Standorten sowie siedlungsstruk-

turell integrierten Stadtteillagen vorbehalten bleiben. Neuansiedlungen in Gewerbe-
gebieten und im Außenbereich sind zu vermeiden. Bebauungspläne in älteren Ge-
werbegebieten sollen nach Möglichkeit entsprechend angepasst werden. 

 
·  Ebenso sollen Verlagerungen und größere Flächenerweiterungen innerhalb von 

Gewerbegebieten oder nicht integrierten Lagen unterbleiben. Entsprechende Absich-
ten sollten nach Möglichkeit für eine Verlagerung an einen integrierten Standort ge-
nutzt werden. 

 
·  Darüber hinaus hat die Wettbewerbsintensität in diesem Sektor in Elmshorn ein 

Ausmaß erreicht, das den Erhalt des vorhandenen flächendeckenden Netzes auf 
Sicht durchaus in Frage stellt. Vor weiteren Ansiedlungen von Lebensmittelmärkten 
(Ausnahme: Restrukturierung/Verlagerung innerhalb vorhandener Nahbereiche) sol-
len daher regelmäßig die potenziellen Einwirkungen auf das übrige betroffene Netz 
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geprüft werden. Ausnahme bildet das nordwestliche Stadtgebiet, welches durch Be-
triebsaufgabe und Verlagerung eines weiteren Lebensmittelmarktes hinsichtlich der 
Nahversorgung nur unzureichend abgedeckt ist. Hier wäre eine Deckung der Ver-
sorgungslücke wünschenswert. 

 
·  Verbrauchermärkte/SB-Warenhäuser: Elmshorn verfügt derzeit bereits über drei 

größere Verbrauchermärkte/SB-Warenhäuser > 4.000 qm VKF, von denen zwei in 
Gewerbegebietslage agieren. Ein weiterer Ausbau dieses Segmentes ist nicht wün-
schenswert, um die Funktionsfähigkeit des bestehenden Nahversorgungsnetzes 
nicht zu gefährden. 

 
·  Clusterbildung: 

Die aktuelle Expansionspolitik im Lebensmittelsegment begünstigt Clusterbildungen. 
Grundsätzlich werden Verbundstandorte aus  Lebensmittel-Vollsortimenter, Discoun-
ter und ggf. auch Drogeriemarkt (wie in Hainholz) von Kundenseite bevorzugt und 
sind somit Ausdruck einer modernen, kundenorientierten Nahversorgung. Anderer-
seits kann eine Clusterbildung die Versorgungsqualität in entfernteren Stadtteilen 
beeinträchtigen. Ansätze hierfür sind am nördlichen Innenstadtrand zu beobachten, 
wo ältere Standorte im Flamweg (Lidl) und ggf. auch in der Marktpassage (Plus) 
aufgegeben und durch neue Objekte im Umfeld der Ost-West-Brücke/FMZ Kleist-
straße ersetzt werden sollen. Entsprechende Bestrebungen gab es auch entlang der 
Hamburger Straße, sind jedoch bislang erfolgreich unterbunden worden. 
Grundsätzlich ist eine Clusterbildung dann nicht mehr wünschenswert, wenn sie zu 
Unterdeckungen in anderen dicht besiedelten Stadtquartieren führt und dort die 
Tragfähigkeit für eine angemessene Wiederherstellung der Versorgung gefährdet. 
Im Zweifelsfall sollte im Vorwege eine gutachterliche Überprüfung erfolgen. 

 
·  Nahversorgungszentren (NVZ) (siehe auch Clusterbildung): 

In Ergänzung zum Zentralen Versorgungsbereich der Elmshorner Innenstadt sind 
drei weitere zentrale Versorgungsbereiche als Nahversorgungszentren (NVZ) zur 
Abdeckung der wohnortnahen Versorgung im Stadtgebiet definiert. Damit stehen 
diese unter besonderen Wettbewerbsschutz, schädliche Auswirkungen auf diese 
NVZ sind auszuschließen. 
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Rechtlicher Exkurs 3 - Anlage 6 
 
Rechtliche Bedeutung des Terminus „zentraler Versor gungsbereich“ 
Der Terminus „zentraler Versorgungsbereich“  ist ein unbestimmter Rechtsbegriff und 
damit nicht klar definiert. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen hat in 
einem Urteil vom 11.12.2006 (Revision der Klägerin wurde vom Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG) mit Urteil vom 11.10.2007 zurückgewiesen) Stellung zur Auslegung des 
§ 34 Abs. 3 BauGB bezüglich schädlicher Auswirkungen auf zentrale Versorgungsberei-
che in einer Gemeinde genommen. Dabei wurden zentrale Versorgungsbereiche wie folgt 
charakterisiert:  
 
Zentrale Versorgungsbereiche  sind räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, 
die eine bestimmte Versorgungsfunktion für Waren aller Art für die Gemeinde oder einen 
Gemeindeteil innehaben. Kennzeichen sind vorhandene Einzelhandelsnutzungen, häufig 
ergänzt um diverse Dienstleistungen und gastronomische Angebote. Zentral sind die Ver-
sorgungsbereiche, wenn sie die Versorgung des gesamten Gemeindegebiets oder eines 
Teilbereiches mit einem auf den Einzugsbereich abgestimmten Spektrum an Waren des 
kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs funktionsgerecht sicherstellen. Klassische Fach-
marktbereiche, die nur ein begrenztes Spektrum von Waren anbieten, haben nur eine 
sog. sektorale Versorgungsfunktion.  
 
Die räumliche Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche obliegt den Kommunen.  
 
Auf die städtebaurechtliche Steuerung des Einzelhandels durch Bauleitplanung und Bau-
genehmigungsentscheidungen wirken sich verschiedene Novellierungen des Baugesetz-
buches (BauGB) aus. Die Bedeutung von zentralen Versorgungsbereichen, die 2004 Ein-
gang in das BauGB 2004 (§ 34 Abs. 3) fanden, ist dabei gestiegen.  
 
Die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche ist durch die Novelle des 
Baugesetzbuches 2007 in den Katalog der gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB für die bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigenden Belange  aufgenommen 
worden. Diese erstmalige Berücksichtung als Planungsgrundsatz im wichtigen, grundle-
genden § 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung des BauGB hat die Be-
deutung der zentralen Versorgungsbereiche erhöht. Dem Planungsgrundsatz kommt ge-
mäß Kommentierung zum BauGB (Ernst/Zinkhahn/Bielenberg/Krautzberger, Stand 
15.09.2007, S. 219a) „namentlich Bedeutung zu für eine Bauleitplanung, mit der die bau-
planungsrechtlichen Grundlagen für Vorhaben in solchen zentralen Versorgungsberei-
chen geschaffen werden sollen oder mit denen vorhandene oder zu entwickelnde Versor-
gungsbereiche dadurch geschützt werden sollen, dass außerhalb solcher zentraler Ver-
sorgungsbereiche bauliche Nutzungen (Vorhaben) nicht oder nur eingeschränkt verwirk-
licht werden können, die diese Versorgungsbereiche beeinträchtigen können. Unter dem 
letztgenannten Aspekt unterstützt dieser Planungsgrundsatz vor allem Bebauungspla-
nungen, mit denen im Sinne einer sogen. planerischen Feinsteuerung im Rahmen aus-
gewiesener oder auszuweisender Baugebiete durch Festsetzungen nach § 1 Abs.  4ff. 
BauNVO Beschränkungen namentlich für Einzelhandelsbetriebe vorgenommen werden 
sollen. Das Gleiche gilt für Bebauungspläne im Sinne des § 9 Abs.  2 a, mit denen für in-
nerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile die Zulässigkeit von Vorhaben nach 
§ 34 Abs. 1 und 2 beschränkende Festsetzungen getroffen werden können. Insofern hat 
der Planungsgrundsatz eine die Bauleitplanung der Gemeinde unterstützende Funktion. 
                                            
3 Stadt Hameln, Fachbereich Planen und Bauen, Einzelhandelsentwicklung: Zentrale Versorgungsbereiche 
der Stadt Hameln, November 2008 
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Der Planungsgrundsatz kann aber auch einer Bebauungsplanung entgegen zu halten 
sein, mit denen an bestimmten Standorten die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Verwirklichung von Einzelhandelsvorhaben geschaffen werden sollen, wodurch die 
zentralen Versorgungsbereiche eine Beeinträchtigung erfahren würden.“  
 
Durch den neuen § 34 Abs. 3 BauGB wird seit 2004 geregelt, dass von Vorhaben inner-
halb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (sog. nicht beplanter Innenbereich, Gebie-
te, für die kein Bebauungsplan vorliegt) keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale 
Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden zu erwarten sein dür-
fen. Somit sind durch den novellierten § 34 Abs.  3 BauGB die zentralen Versorgungsbe-
reiche explizit unter einen besonderen Schutz gestellt. Dies bedeutet, dass außerhalb der 
zentralen Versorgungsbereiche im unbeplanten Innenbereich auch kleinflächiger Einzel-
handel unzulässig sein kann, wenn der Nachweis der Unschädlichkeit nicht erbracht wer-
den kann (vgl. § 34 Abs. 1 und 2 BauGB).  
 
Bis zur Einführung des § 34 Abs. 3 BauGB galt für die Zulässigkeit von Ansiedlungsvor-
haben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile lediglich, dass das Vorhaben 
sich u. a. nach Art und Maß der baulichen Nutzung sowie der Bauweise in die Eigenart 
der näheren Umgebung einzufügen habe, die Erschließung gesichert sein müsse und das  
Ortbild nicht beeinträchtigt werden dürfe. Bis 2004 waren damit Einzelhandelsbetriebe un-
ter der Grenze zur Großflächigkeit (zur Definition siehe unten) in der Regel zulässig, wenn 
sie sich in die nähere Umgebung einfügten (z. B. durch das Vorhandensein eines anderen 
Einzelhandelsbetriebes) und die Erschließung gesichert war.  
In der Praxis waren damit Einzelhandelsansiedlungen unabhängig vom Sortiment im un-
beplanten Innenbereich häufig nicht zu verhindern, selbst wenn sie großflächig waren. Für 
letztere Fälle griff zwar § 11 Abs. 3 BauNVO, doch konnte sich das Vorhaben trotz Über-
schreitung des Rahmens einfügen, wenn im Umfeld bereits großflächiger Einzelhandel 
vorhanden war und weil es in der näheren Umgebung keine bewältigungsbedürftigen 
Spannungen erzeugte oder vorhandene Spannungen nicht verstärkte und in diesem Sin-
ne „harmonisch“ war.  
 
Zur Beurteilung von Ansiedlungsvorhaben des Einzelhandels ist die Einschätzung der mit 
dem Projekt verbundenen schädlichen Auswirkungen von großer Bedeutung. Schädliche 
Auswirkungen liegen allgemein dann vor, wenn ein zentraler Versorgungsbereich in sei-
ner Funktionsfähigkeit beachtlich beeinträchtigt wird. Es gibt jedoch keine klare Definition 
bzw. Grenze, ab wann solche schädlichen Auswirkungen eintreten.  
 
Die Schwelle zur Großflächigkeit als mögliches Indiz für relevante Auswirkungen wird in 
§ 11 Abs. 3 BauNVO (vgl. unten) mit 1.200 m² Geschossfläche angegeben, wobei Aus-
wirkungen im Einzelfall auch bei einer geringeren Fläche auftreten und bei einer größeren 
Fläche nicht auftreten können. Die Geschossfläche hat sich als nicht gut geeigneter Maß-
stab für die Bestimmung der Großflächigkeit eines Betriebes gezeigt, da sie über die tat-
sächliche Verkaufsfläche aufgrund eines fehlenden festen Größenverhältnisses wenig 
aussagt. Statt der Kenngröße der Geschossfläche wird deshalb mittlerweile die Verkaufs-
fläche als Maßstab für die Bewertung der Großflächigkeit benutzt. In der Regel korres-
pondieren zwar ca. 1.200 m² Geschossfläche mit gut 700 m² Verkaufsfläche, das Verhält-
nis kann aber je nach Betriebsform erheblich von dieser Relation abweichen. Die Grenze 
zur Großflächigkeit liegt nach neuerer Rechtssprechung (Urteil des BVerwG vom 
24.11.2005) bei ca. 800 m² Verkaufsfläche, zuvor bei ca. 700 m². 
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Bei der Betrachtung der potentiellen Auswirkungen sind u. a. die Sicherung der verbrau-
chernahen Versorgung der Bevölkerung und das Warenangebot des ansiedlungswilligen 
Betriebs zu berücksichtigen.  
 
Städtebaulich bedeutend im Sinne schädlicher Auswirkungen wird der Kaufkraftabfluss 
(Umsatzumverteilung) mit Überschreiten eines gewissen Schwellenwertes. Ein solcher 
Schwellenwert ist gesetzlich nicht vorgegeben, weswegen in der Praxis bzw. von Gutach-
tern in der Regel auf Ausführungen in Gerichtsurteilen zurückgegriffen wird. Allerdings 
wird auch in der Rechtssprechung die Frage, bei welchen Prozentsätzen ein prognosti-
zierter Kaufkraftabzug den Schluss auf negative städtebauliche Folgen zulässt, nicht ein-
heitlich beurteilt. Teilweise wird  von  einem  Schwellenwert von ca. 10 % ausgegangen 
(z. B. VG NRW, Urteil vom 5. September 1997). Der Wert wird jedoch abhängig vom Be-
urteiler bzw. Gutachter auch niedriger oder  höher angesetzt, und die Abwägung erfolgt  
in Abhängigkeit vom jeweiligen Standort bzw. Einzelfall. Nur wenn erhebliche städtebauli-
che Funktionsverluste für bestehende Versorgungsstrukturen prognostiziert werden, kann 
ein Ansiedlungsvorhaben außerhalb eines Kerngebietes oder Sondergebietes abgelehnt 
werden.  
  
§ 34 Abs.  3 a BauGB  (seit 2004) regelt für die Erweiterung, Änderung, Nutzungsände-
rung oder Erneuerung eines zulässigerweise errichteten Gewerbe- oder Handwerksbe-
triebes, dass es keine Befreiung vom Einfügungsgebot in die Eigenart der näheren Um-
gebung für Einzelhandelsbetriebe gibt, die die verbrauchernahe Versorgung der Bevölke-
rung beeinträchtigen oder schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in 
der Gemeinde oder in einer anderen Gemeinde haben können.  
Die bloße Möglichkeit einer Schädigung der zentralen Versorgungsbereiche ist dabei be-
reits ausreichend.  
§ 34 Abs. 3 a BauGB geht über den Abs. 3 insofern hinaus, als er neben den Schutz der 
zentralen Versorgungsbereiche durch das Wort „oder“ auch den Schutz der verbraucher-
nahen Versorgung der Bevölkerung stellt, unabhängig von den zentralen Versorgungsbe-
reichen.  
Die Beeinträchtigung der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung wird dadurch  
ein Ausschlusskriterium für ein Ansiedlungsvorhaben. 
 
§ 9 Abs.  2a BauGB befasst sich ausschließlich mit den zentralen Versorgungsbereichen 
und eröffnet seit 2007 für den unbeplanten Innenbereich die Möglichkeit, zum Schutz der 
Zentren zentrenschädigenden Einzelhandel durch Aufstellung eines einfachen Bebau-
ungsplans auszuschließen. Durch diese zusätzliche, praxisorientierte  Steuerungsmög-
lichkeit können Probleme und Grenzen bei der Anwendung des § 34 Abs. 3 gelöst wer-
den.  
Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34) kann zur Erhaltung oder Entwicklung 
zentraler Versorgungsbereiche, auch im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung 
der Bevölkerung und der Innenentwicklung der Gemeinden, in einem Bebauungsplan 
festgesetzt werden, dass nur bestimmte Arten der nach § 34 Abs. 1 und 2 zulässigen 
baulichen Nutzungen zulässig oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelas-
sen werden können; die Festsetzungen können für Teile des räumlichen Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans unterschiedlich getroffen werden. Dabei ist insbesondere ein 
hierauf bezogenes von der Gemeinde beschlossenes städtebauliches Entwicklungskon-
zept (oder eine von ihr beschlossene sonstige städtebauliche Planung) zu berücksichti-
gen, das Aussagen über die zu erhaltenden oder zu entwickelnden zentralen Versor-
gungsbereiche der Gemeinde oder eines Gemeindeteils enthält.  
Das vorliegende Konzept dient somit auch dazu, das neue Instrument einsetzen zu kön-
nen, indem die Bedingungen des § 9 Abs. 2a BauGB erfüllt werden.  
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Der 2007 neu eingefügte Satz 2 des §  2 Abs.  2 BauGB  weist den Auswirkungen auf 
zentrale Versorgungsbereiche eine Rolle bei der interkommunalen Abstimmung von Bau-
leitplänen zu, da bei der erforderlichen Abstimmung der Bauleitpläne benachbarter Ge-
meinden sich die Gemeinden nicht nur auf die ihnen durch die Ziele der Raumordnung 
zugewiesenen Funktionen berufen können sondern auch auf die Auswirkungen auf ihre 
zentralen Versorgungsbereiche. 
 
Auch in der Baunutzungsverordnung (BauNVO)  werden seit 1990 zentrale Versor-
gungsbereiche behandelt. § 11 Abs. 3 BauNVO legt fest, dass Einkaufszentren und groß-
flächiger Einzelhandel außer in Kerngebieten nur in für sie festgelegten Sondergebieten 
zulässig sind, wenn sie sich auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung „nicht nur 
unwesentlich auswirken können“. 
 
Zu den Auswirkungen zählen dabei schädliche Umwelteinwirkungen und solche auf  
·  die infrastrukturelle Ausstattung,  
·  den Verkehr,  
·  die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet des Einkaufszentrums bzw. des 

großflächigen Betriebs und  
·  auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Gemeinde. 
 
Somit werden die zentralen Versorgungsbereiche einem Schutz unterstellt. 
 
Abgrenzung Bestand zu Entwicklungsflächen 
Die räumliche Festlegung eines zentralen Versorgungsbereichs kann auch Zielcharakter 
haben in dem Flächen einbezogen werden, die gegenwärtig noch keine oder kaum zent-
renbildende Funktionen aufweisen.  
Es kann auch ein zur Entwicklung bestimmter zentraler Versorgungsbereich festgelegt 
werden, der heute noch nicht den Anforderungen an einen zentralen Versorgungsbereich 
entspricht. § 9 Abs. 2a BauGB spricht von der „Entwicklung“ Zentraler Versorgungsberei-
che. Man kann somit auch einen perspektivischen zentralen Versorgungsbereich auswei-
sen. Das OVG Lüneburg erläutert in seinem Urteil vom 12.11.2007, dass Einzelhandels-
agglomerationen, die als faktischer zentraler Versorgungsbereich einzustufen sind, 
Schutz dem unter Blickwinkel des § 34 Abs. 3 BauGB (Schutz der zentralen Versor-
gungsbereiche vor schädlichen Auswirkungen von Vorhaben) genießen (unabhängig vom 
Vorhandensein eines Konzepts, das zentrale Versorgungsbereiche definiert), umgekehrt 
jedoch Agglomerationen, die keinen zentralen Versorgungsbereich bilden, diesen Schutz 
nicht genießen. Das OVG geht der Frage der Schutzwürdigkeit von Bereichen nach, die 
faktisch keinen zentralen Versorgungsbereich bilden, jedoch nach Auffassung der Kom-
mune eine Entwicklung erfahren sollen. Dabei wird „jegliche abstrakte Planung einer Ge-
meinde, also nur ungesicherte und ungewisse Wunsch- bzw. Zukunftsvorstellungen, 
schon dem Regime des § 34 Abs. 3 BauGB zu unterstellen“ als nicht ausreichend bewer-
tet. Gemäß OVG Lüneburg „bedarf es in jedem Fall dafür einer planerischen Festschrei-
bung, vorrangig etwa durch einen Bebauungsplan“.  
  
Die in einem zentralen Versorgungsbereich erwünschten Einzelhandelsnutzungen müs-
sen baurechtlich zulässig sein, z. B. durch Festsetzung eines Sondergebietes im zentra-
len Versorgungsbereich für bestimmten großflächigen  Einzelhandel. Durch Positivpla-
nungen werden Standortangebote geschaffen. 


